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4. Entwicklung neuer und Verbesserung bestehender 
Produktionsverfahren unter Berücksichtigung öko
nomischer Gesichtspunkte;

5. Anleitung und Kontrolle der Betriebe der Indu
striezweige bei der Überleitung von Arbeitsergeb
nissen des Instituts und sonstiger Entwicklungs
stellen in die Praxis sowie Beratung und Anleitung 
der betrieblichen Forschungs- und Entwicklungs
stellen bei der Durchführung ihrer Aufgaben;

6. Durchführung großtöchnischer Versuche und Erpro
bung von Versuchsanlagen zur Übertragung von 
Ergebnissen der Forschung und Entwicklung in die 
Praxis. Anleitung und Kontrolle der Betriebe bei 
der Einführung neuer technologischer Verfahren;

7. technologische Beratung der Betriebe in grundsätz
lichen Fragen, Fragen der Sicherung der Produk
tion und Mitarbeit bei der Behebung von Produk
tionsschwierigkeiten technischer Art, die von den 
Leitbetrieben nicht allein gelöst werden können;

8. Ausarbeitung und Bestätigung von technisch-wis
senschaftlichen Forderungen an den Maschinenbau 
zur Entwicklung von Maschinen, Geräten und Aus
rüstungen für die getreideverarbeitende Industrie 
unter Berücksichtigung der Mechanisierung, der 
Automatisierung und der Energiewirtschaft des 
Produktionsprozesses;

9. Untersuchung ökonomischer Probleme der Indu
striezweige und Beratung der Betriebe bei der Ver
besserung der Betriebswirtschaft;

10. Durchführung von Ernteuntersuchungen sowie 
Untersuchungen von Roh- und Hilfsstoffen und 
Fer t i gerzeu gn issen;

11. Beratung der Außenhandelsorgane der Deutschen 
Demokratischen Republik bei der Beurteilung von 
Importen und bei der Auswahl der Exporterzeug
nisse;

12. Ausarbeitung Staatlicher Standards für die Erzeug
nisse der Industriezweige und Kontrolle ihrer Ein
haltung;

13. Auswertung und Einführung überbetrieblicher Ver
besserungsvorschläge, Neuerermethoden und Erfin
dungen;

14. Anleitung der Betriebe in Fragen des gewerblichen 
Rechtsschutzes und Patentanmeldungen;

15. technisch-wissenschaftliche Publikation der Ar
beitsergebnisse des Instituts durch Fachtagungen, 
Vorträge und Aufsätze und andere Informations
mittel;

16. Mitarbeit in den Organen der ständigen Kommis
sion des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. 
Auswertung der aus der Zusammenarbeit erhalte
nen Materialien;

17. fachliche Weiterentwicklung und Betreuung der 
höheren und mittleren Kader in den Betrieben 
durch Schulung der Laborleiter der Betriebslabora
torien der Industriezweige und Anleitung der 
Betriebslaboratorien für die durchzuführenden be
trieblichen Aufgaben.

(4) Das Institut führt seine Aufgaben in enger Zu
sammenarbeit mit den Instituten der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Uni
versitäten und Hochschulen sowie der Deutschen 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
durch.

(5) Dem Institut können vom Leiter der Abteilung 
Lebensmittelindustrie der Staatlichen Plankommission 
weitere technisch-wissenschaftliche Aufgaben übertra
gen werden.

§ 4

Struktur- und Stellenplan

Der Struktur- und Stellenplan ist nach den hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und 
von der Abteilung Lebensmittelindustrie der Staat
lichen Plankommission zu bestätigen.

§ 5

Leitung und Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Das Institut wird durch einen Direktor geleitet, 
der eine dem Fachgebiet entsprechende wissenschaft
liche Qualifikation besitzen muß.

(2) Im Falle seiner Verhinderung vertritt ihn der 
stellvertretende Direktor, der Leiter einer wissenschaft
lichen Abteilung sein muß.

(3) Der Direktor trägt die Verantwortung für die 
gesamte Tätigkeit des Instituts. Er handelt im Namen 
des Instituts und ist berechtigt, auf der Grundlage der 
für die Tätigkeit des Instituts geltenden Bestimmungen 
alle Angelegenheiten des Instituts allein zu entscheiden. 
Er soll in allen wichtigen Fragen seine Entscheidung 
auf Grund von Beratungen mit den jeweils zuständi
gen Mitarbeitern des Instituts treffen.

(4) Die mit leitenden Funktionen im Institut betrau
ten Mitarbeiter tragen gegenüber dem Direktor des 
Instituts die Verantwortung für ihren Aufgabenbereich 
und sind im Rahmen der Entscheidung des Direktors 
in ihrem Aufgabenbereich weisungsbefugt.

(5) Im Rechtsverkehr wird das Institut durch den 
Direktor allein oder durch seinen Stellvertreter gemein
sam mit einem vom Direktor dazu Bevollmächtigten 
vertreten. Im Rahmen der ihnen vom Direktor erteil
ten Vollmachten können auch sonstige Mitarbeiter oder 
andere Personen das Institut gemeinsam vertreten. 
Vollmachten werden durch den Direktor erteilt, und 
zwar schriftlich in der Weise, daß die Bevollmächtigten 
einzeln oder zu zweit vertretungsberechtigt sind.

§ 6
Berufung und Abberufung sowie Einstellung 

und Entlassung der Mitarbeiter

(1) Der Direktor des Instituts wird vom Leiter der 
Abteilung Lebensmittelindustrie der Staatlichen Plan
kommission berufen und abberufen.

(2) Der Stellvertreter des Direktors wird mit Zu
stimmung des Leiters der Abteilung Lebensmittelindu
strie der Staatlichen Plankommission vom Direktor des 
Instituts eingestellt und entlassen.


